
fakultät 

für rechtswissenschaft 

Die Normsetzung des G-BA orientiert sich am Leitprinzip des SGB V: Nach § 2 Abs. 1 S. 3 müs-
sen Qualität und Wirksamkeit der Leistungen dem allgemein anerkannten Stand der medizi-
nischen Erkenntnisse entsprechen und den medizinischen Fortschritt berücksichtigen. Die 
Fortentwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnislage geht aber bisweilen nicht Hand in 
Hand mit den tatsächlichen Möglichkeiten der modernen Medizin. Herausforderungen für 
den G-BA ergeben sich hieraus zum Beispiel bei der Einordnung von im Innovationsaus-
schuss geförderten neuen Versorgungsformen in das Regelungsinstrumentarium, bei der 
Bewertung ineinandergreifender komplexer Behandlungsstrategien und nicht zuletzt bei 
Umsetzungsaufgaben, in denen die am Krankheitsbegriff orientierte Herangehensweise auf-
grund gesellschaftlicher Entwicklungen oder präventiv angelegter Behandlungsformen 
an Grenzen stößt. Wie geht der G-BA mit diesen Unsicherheiten um? 
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Einladung zum Vortrag 

Weiterentwicklung der GKV-Gesundheitsversorgung 
medizinischer Fortschritt als Herausforderung 

Die Veranstaltung findet in Präsenz statt. 
Im Anschluss: gemeinsamer Ausklang 
mit Wein und Brezeln! 




